
 

 

 

 

 

 

Kundeninformation nach § 12 Abs. 2 StromPBG 

 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

 

durch die Energiepreiskrise sehen sich Versorger und Kunden auch im Jahr 2023 besonderen 

Herausforderungen und steigenden Energiepreisen ausgesetzt. Die Bundesregierung hat zur Abmilderung 

dieser Problematik und Entlastung der Bürger eine Strompreisbremse beschlossen und zu deren 

Umsetzung das Strom-Preisbremsengesetz (StromPBG) erlassen. Ziel ist es, die Letztverbraucher während 

des gesamten Jahres 2023 und ggf. auch noch bis zum 30.04.2024 mit einem staatlich finanzierten 
Preisdeckelungsmechanismus zu unterstützen. Die konkrete Abwicklung erfolgt durch uns als Ihr Lieferant 

und hängt von den tarifvertraglichen Vereinbarungen mit unseren Kunden und dem Energiebezug an den 

Entnahmestellen ab. 

Im Folgenden möchten wir Sie zunächst allgemein über die Umsetzung der Strompreisbremse durch uns 

informieren, bevor wir Ihnen die Höhe der gewährten Entlastungsbeträge sowie das im 

Abrechnungszeitraum insgesamt gewährte Entlastungskontingent absolut sowie als Prozentsatz in 

Relation zum Referenzwert mitteilen: 

 

I. Allgemeine Informationen zur Umsetzung der Preisbremse für Stromkunden 

1. Welche Kundengruppen sind entlastungsberechtigt? 

Grundsätzlich sind alle Stromkunden durch die Strompreisbremse ab dem 01.01.2023 für jede ihrer 
Entnahmestellen entlastungsberechtigt. Die Umsetzung der Preisbremse erfolgt ab dem 01.03.2023 (zur 

Berücksichtigung der Entlastung für Januar und/oder Februar 2023 beachten Sie bitte die untenstehenden 

Hinweise). 

Die jeweilige Höhe der Strompreisbremse hängt maßgeblich von der Verbrauchsprognose für die jeweilige 

Entnahmestelle bzw. dem an der Entnahmestelle gemessenen Jahresverbrauch ab. Weiterhin kommt es 

darauf an, ob die Entnahmestelle mit einem SLP-Zähler oder einem RLM-Zähler ausgestattet ist (dazu 

sogleich). 

Achtung: Von der von der Inanspruchnahme der Strompreisbremse ausgeschlossen sind Personen, 

Organisationen, Einrichtungen und Unternehmen, die von der EU sanktioniert sind oder die im Eigentum 

oder unter Kontrolle sanktionierter Personen, Organisationen oder Einrichtungen stehen. Kunden, auf die 

eine dieser Einschränkungen zutrifft, sind verpflichtet, uns diesen Umstand unverzüglich anzuzeigen! 
 

2. Höhe der Entlastung 

Kunden, die im Zeitraum vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023 leitungsgebunden mit Strom beliefert 

werden, erhalten für jeden Belieferungsmonat – erstmals ab März 2023 – eine Entlastung unter Vorbehalt 

der Rückforderung (§ 12 Abs. 4 StromPBG) durch uns gutgeschrieben. Dabei wird der Strompreis für ein 

(je nach Verbrauch) 80%iges bzw. 70%iges monatliches Mengenkontingent auf einen gesetzlich 

vorgegebenen Referenzpreis gedeckelt. Die konkrete Höhe der Entlastung hängt von der tarifvertraglichen 

Vereinbarung mit uns, Ihrem individuellen Mengenkontingent sowie Ihrem tatsächlichen Verbrauch ab. 

Um den monatlichen Entlastungsbetrag zu ermitteln, wird für jede Entnahmestelle der Differenzbetrag (§ 5 

StromPBG) mit dem Entlastungskontingent (§ 6 StromPBG) multipliziert. Des Weiteren unterliegt der 

Entlastungsbetrag pro Monat einer geltenden Obergrenze (§9 StromPBG) von 150.000 € je 

Netzentnahmestelle (§ 30 Abs. 1 StromPBG). Für Unternehmen bzw. Unternehmensverbünde mit einer 



 

Mehrzahl von Entnahmestellen für Erdgas, Wärme und Strom ist der Entastungsbetrag in Summe auf 2 

Mio. Euro auf Ebene des Unternehmensverbunds begrenzt. (§ 30 Abs. 2 StromPBG). Für Ansprüche 

oberhalb der vorgenannten Obergrenzen ist bis zum 31.03.2023, bzw. unverzüglich, eine Eigenerklärung 

bei der Energie Vertrieb Deutschland GmbH einzureichen. Diese Erklärung enthält 

unternehmensspezifische und individuelle Entlastungsobergrenzen und ist ausschließlich vom 

Kunden/Stromverbraucher auszufüllen und einzureichen (Energie Vertrieb Deutschland kann hier leider 

keine Unterstützung leisten). Das Formular zur o. g. Selbsterklärung finden Sie auf der Website: 

https://gaswaermepreisbremse.pwc.de/self-declaration. 

Die Gutschrift wird nur im Rahmen der Verbrauchsabrechnung ausgewiesen und in den folgenden 

Rechnungen berücksichtigt. 

 

 Der Referenzpreis beträgt: 

o Bei einer Entnahmestelle mit einem Jahresverbrauch von nicht mehr als 30.000 kWh: 

40 ct/kWh (inklusive Netzentgelte, Messstellenentgelte und staatlich veranlasster 

Preisbestandteile einschließlich der Umsatzsteuer); 

o Bei einer Entnahmestelle mit einem Jahresverbrauch von mehr als 30.000 kWh: 13 ct/kWh 

(vor Netzentgelten, Messstellenentgelten und staatlich veranlasster Preisbestandteile 

einschließlich der Umsatzsteuer). 

Maßgeblich für die Einstufung der Entnahmestelle ist bei einer SLP-Entnahmestelle die uns aktuell 

vorliegende Jahresverbrauchsprognose des zuständigen Netzbetreibers. Bei einer Entnahmestelle 

mit registrierender Leistungsmessung ist die im Jahr 2021 gemessene Verbrauchsmenge 

entscheidend. 

 

 Der Differenzbetrag wird wie folgt berechnet: 

o Bei Tarifen ohne zeitvariablem Arbeitspreis wird der Differenzbetrag aus der Differenz des 

für die jeweilige Entnahmestelle am ersten Tag eines Kalendermonats vertraglich 

vereinbarten gewichteten durchschnittlichen Arbeitspreises und des Referenzpreises 

errechnet. 

o Bei Tarifen mit zeitvariablem Arbeitspreis (z. B. HT-/NT-Tarifen) wird der Differenzbetrag 

aus der Differenz des für die Belieferung der Entnahmestelle mit der zeitlichen Gültigkeit 

der einzelnen vereinbarten Arbeitspreise gewichteten durchschnittlichen Arbeitspreises 

für den gesamten Kalendermonat und dem Referenzpreis errechnet. 

 Das monatliche Entlastungskontingent wird wie folgt bestimmt: 

o Bei einer Entnahmestelle mit einem Jahresverbrauch von nicht mehr als 30.000 kWh: 

 SLP-Entnahmestelle: Das Entlastungskontingent beträgt 80 % der uns aktuell 

vorliegende Jahresverbrauchsprognose des zuständigen Netzbetreibers, geteilt 

durch 12. 



 

 Entnahmestelle mit registrierender Leistungsmessung: Das 

Entlastungskontingent beträgt 80 % der im Jahr 2021 gemessenen 

Verbrauchsmenge, geteilt durch 12. 

o Bei einer Entnahmestelle mit einem Jahresverbrauch von mehr als 30.000 kWh: 

 SLP-Entnahmestelle: Das Entlastungskontingent beträgt 70 % der uns aktuell 

vorliegende Jahresverbrauchsprognose des zuständigen Netzbetreibers, geteilt 

durch 12. 

 Entnahmestelle mit registrierender Leistungsmessung: Das 

Entlastungskontingent beträgt 70 % der im Jahr 2021 gemessenen 

Verbrauchsmenge, geteilt durch 12. 

Bitte beachten Sie: Liegt der für Sie geltende Arbeitspreis (brutto) unter dem oben angegebenen 
Referenzpreis, steht Ihnen kein Anspruch auf Entlastung nach dem Strompreisbremsengesetz zu. 

 

3. Rückwirkende Erstreckung der Entlastung auf die Monate Januar und/oder Februar 2023 (§ 49 
StromPBG) 

Alle Letztverbraucher, welche die oben genannten Kriterien erfüllen und bereits in den Monaten Januar 

oder Februar 2023 mit Strom beliefert wurden, haben ab März 2023 zusätzlich einen Anspruch auf 

rückwirkende Entlastung für die Monate Januar und/oder Februar 2023. 

Diese rückwirkende Entlastung kann von uns beispielsweise durch Berücksichtigung im Rahmen der 

nächsten Stromrechnung oder der Verrechnung mit bestehenden Forderungen umgesetzt werden. 

 

4.  Wichtiger Hinweis zur Verbrauchsreduzierung 

Bitte beachten Sie, dass Sie in den aktuell sowohl wirtschaftlich als auch gesellschaftlich herausfordernden 

Zeiten durch Verbrauchsreduzierungen nicht nur einen Beitrag zum Gemeinwohl leisten, sondern darüber 

hinaus auch Geld sparen – denn die vorstehend beschriebene Preisbremse greift nur bis zu einem 

Entlastungskontingent von 80 % bzw. 70 % der vorliegenden Verbrauchsprognose (bei SLP-Zähler) bzw. 

des gemessenen Jahresverbrauchs (bei RLM-Zähler). Für den darüberhinausgehenden Verbrauch gilt 

stattdessen jeweils der volle vertraglich vereinbarte Arbeitspreis. 


